
Gemeinde J~hlingen

Satzung

über die

.i~ufstellung des -':Jebauungsplanes 1!l-ipjJi 1! (.nnderung)

;~uf Grund '.0 10 des 3undesbaugesetze;3 C3.BauG) vom 23. Juni 1960

(bCl-bl. 1. G. 341) in Vsrbindung mit S- 4 der Gemeindeordnung für

8aden-~iürttembergvom 25. Juli 1955 (Ges. bl. s. /129) hD.t der

G-e:rneinderat am 14. September 1967 folgenden

Bebauungsplan

für das Gevvann 11 Ijippi 11

beschlossen:

---i) Der.::ebauungsplan besteht aus den zeichnerischen und schrift

lichen Festsetzungen, die Bestandteil dieser Satzung sind.

2) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem

zeichnerischen ;J~eil, in dem seine Grlenzen eingezeichnet ~3lnd.

-Lm Bebauungsplan gelten folgende :B'estsetzunt,;en:

Zugelassen sind eingeschossige;Vohnhäuser und Hangha~LJstypen mit

.'

husnahrne der beiden Häuser ostw~rts und westlich des - ..\ '._.'
l->l.lll c\. Ge s _J •

1. Eingeschossige Wohnhliuser und Banghaustypen

1) Art und Maß der baulichen Nutzung

a) Das Gebiet ist reines Wohngebiet (~R). Nebengeb~ude dürfen

nicht errichtet werden. Die ~rrichtung von Ställen für

Kleintierhaltung (Schweine, Hühner, ~iegen, Kaninchen usv~.)

ist nicht zulässig.

b) uberbaubarer Flächenanteil

bei simtlichen Grundstücken

c) Gescho3zahl

O,30

'-:'ingeschossi!?:edohnhi-iuser; i 'Vollgeschoß und .LJinzelr:,:iume

im ausgebauten Dachß8schoG.
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2) Bamveise

a) Offene Bauweise (freistehende ~inzelhtiuser) mit geschlossenem

und zusammengesetztem Grundriß.

b) C;'e1<c;Jxlf)st;el~lJ.ng Crrauf- und Eirstrichtung) nach dem 3e

bauunfjsplan.

c) Baulinien nach dem Bebauungsplan.

d) Absteckung der Baulinien erfolgt verantwortlich durch den

Bauleiter nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes.

3) Dachform und Daehdeckung

)
- .. 0a Die Dachneigung betr~gt zwischen 15 und 5U ; Kniestockh~he

h~chstens 50 em (gemessen von Uberkante Decke bis Unter

kante Sparren, in der ~bene der Umfassungswandaußenfliche).

Dachaufbauten (Gauben) sind nicht zulässig.

b) Dachdeckung : Dunkel eUf';obierte Flachdach- oder :dei'orm

pfannen (keine Biberschwanzziegel).

c) Bei Grundstücken mit mindestens 25 m Frontbreite an Qer

btraBenseite ist Flachdach zUGelassen.

4) Garagen

Garagen sind m~gliehst in die Grl..mclrj.i?'lö",uT'G ,Jer Wohngebäude

miteinzubeziehen. In diesem Fall ist auf der Garage normales

Dach in derselberi i~Teigung wie beim,Johnhaus zulässig. Im übrigen

sj.nd die Garagen in massiver Bauweise mit Flachdach zu errichten.

,. '\ ,. f .
~ J ..c:..ln rledÜ,;ungen nach den Festsetzungen der Kreisbauordnung .

11. Johnhäuser mit 2 Vollgeschossen

Jie Bestsetzungen für die eingeschossicen IJohnhäuser unQ nang

heustypen gelten Guch für ctie beiden ,iOhnhi:iuser ostw~lrts und

'iJestliGh de s :tunkte s D mit folgenden ~i.usnahIl1en:

sinel als ,.0}mr_::il.:::;'~;L'11J.t :' 'follgeschossen unduinzelr~:umen

im Dachgeschoß auszuf"hr8n.

b) Die Dachneigung beträgt 25 - - .0
)'" .
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GchluBfestsetzun~en
I;

Von den lestsetzu~gen des nbsatzes 2 kann die Baugenemnigungs

behörde im .iCJinvernehmen mit der Gemeinde Ji.usnahmen zulasf3en,

soweit .t~usnS_h'T13n nach der Baunutzungsverordnung zulässig sind.

t::; 4

Die Satzung tritt mit ihrer .uekanntmachung in Kraft.

Jöhlingen, den 14. 0eptember 1967

Bürgermei st(-;X'


